
 

 

 

BUNDESFINANZHOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu den Voraussetzungen der Berichtigung beim unrich tigen Steu-
erausweis 
 
Die wirksame Berichtigung eines Steuerbetrags nach § 14c 
Abs. 1 Satz 2, § 17 Abs. 1 UStG erfordert grundsätz lich, dass 
der Unternehmer die vereinnahmte Umsatzsteuer an de n Leis-
tungsempfänger zurückgezahlt hat. 
 
 
 
UStG § 14c Abs. 1, § 17 Abs. 1 
MwStSystRL Art. 203 
 
Urteil vom 16. Mai 2018     XI R 28/16 
 
Vorinstanz: FG Münster vom 13. September 2016  5 K 412/13 U 
(EFG 2017, 72) 
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T e n o r  

 

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzge-

richts Münster vom 13. September 2016  5 K 412/13 U  aufge-

hoben. 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat die Klägerin  zu tragen. 

 

G r ü n d e  

 

I. 

Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) war E igentümerin 

des bebauten Grundstücks in ... (Grundstück). Dort betrieb sie 

zunächst selbst ein Pflegeheim. 

 

Mit Vertrag vom 26. April 2004 verpachtete die Kläg erin das 

Grundstück ab dem 1. Mai 2004 an die Pflegeeinricht ung ... KG 

(KG) zum Betrieb einer vollstationären Pflegeeinric htung. An 

der KG waren die Klägerin als Komplementärin und ei ne weitere 

natürliche Person als Kommanditist beteiligt. Die m onatliche 

Pacht betrug zunächst ... €. 

 

Daneben schloss die KG mit der Klägerin gleichfalls  am 

26. April 2004 einen "Heimausstattungsmietvertrag".  Danach 

verpflichtete sich die Klägerin, das Pflegeheim ab dem 1. Mai 

2004 mit mobilen Einrichtungsgegenständen auszustat ten und 

diese der KG als Betreiberin mietweise zur Verfügun g zu stel-

len. Als Mietzins wurden ... € zzgl. ... € Umsatzst euer 

monatlich vereinbart. Die zusätzliche Miete für die  be-

triebsnotwendige Inventarausstattung von acht weite ren Pflege-

plätzen betrug nach der ergänzenden "Anlage zum Hei mausstat-

tungsmietvertrag" vom 19. Februar 2007  ... € zzgl.  ... € 

Umsatzsteuer. 
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Die Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit der Kläg erin wurde 

Ende November 2011 eingestellt. 

 

Über das Vermögen der KG wurde am ... 2012 das Inso lvenz-

verfahren eröffnet. 

 

In ihren Umsatzsteuer-Erklärungen für die Jahre 200 4 bis 2010 

und Umsatzsteuer-Voranmeldungen für 2011 behandelte  die Kläge-

rin die Grundstücksverpachtung als steuerfrei, die Vermietung 

von Einrichtungsgegenständen dagegen als steuerpfli chtig. Dem 

ist der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt  --FA--) 

gefolgt. 

 

Im Februar 2012 beantragte die Klägerin, die Festse tzungen für 

die Jahre 2006 bis 2010 sowie die Voranmeldungen fü r 2011 nach 

§ 164 der Abgabenordnung zu ändern und die jeweilig e Umsatz-

steuer bzw. Umsatzsteuer-Vorauszahlung jeweils auf ... € 

herabzusetzen, weil die entgeltliche Überlassung de r Einrich-

tungsgegenstände des Pflegeheims an die KG nach dem  Urteil des 

Bundesfinanzhofs (BFH) vom 20. August 2009 V R 21/0 8 (BFH/NV 

2010, 473) als Nebenleistung zur steuerfreien Verpa chtung des 

Grundstücks gemäß § 4 Nr. 12 Buchst. a des Umsatzst euergeset-

zes (UStG) ebenso steuerfrei sei. 

 

Ferner teilte sie dem FA mit, dass gegenüber der KG  die bishe-

rige Abrechnung mit Schreiben vom 30. Januar 2012 b erichtigt 

worden sei. In diesem Schreiben heißt es u.a.: 

" ... der am 26. April 2004 ... abgeschlossene Heim ausstat-

tungsmietvertrag ... weist eine Bruttogesamtmiete u nd einen 

Umsatzsteuerbetrag aus. 

... 

Der Ausweis einer 'Bruttogesamtmiete' und einer Ums atzsteuer 
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entfällt hiermit und wird widerrufen. Dieses Schrei ben ... 

stellt eine Rechnungskorrektur nach § 14c UStG da. Da Sie 

nicht zum Abzug von Vorsteuern berechtigt sind, erg eben sich 

bei Ihnen keine Umsatzsteueränderungen." 

 

Die Klägerin machte den sich aus der Rechnungsberic htigung er-

gebenden Erstattungsbetrag in Höhe von ... € mit ih rer 

Umsatzsteuer-Voranmeldung für Januar 2012 geltend. 

 

Das FA lehnte mit Bescheiden vom 23. bzw. 28. Febru ar 2012 die 

beantragten Änderungen ab und forderte für Januar 2 012 eine 

berichtigte Umsatzsteuer-Voranmeldung an. Zur Begrü ndung 

führte es aus, dass das von der Klägerin in Bezug g enommene 

Urteil des BFH in BFH/NV 2010, 473 über den entschi edenen Ein-

zelfall hinaus nicht anzuwenden sei. Die Einsprüche  blieben 

erfolglos. 

 

Während des anschließenden Klageverfahrens setzte d as FA mit 

Umsatzsteuerbescheid vom 24. Oktober 2014, der nach  § 68 der 

Finanzgerichtsordnung (FGO) Gegenstand des Verfahre ns wurde, 

die Umsatzsteuer für 2012 auf ... € fest. 

 

Das Finanzgericht (FG) gab der Klage, die auf die H erabsetzung 

der Umsatzsteuer für 2012 auf ./. ... € gerichtet w ar, statt. 

 

Es führte zur Begründung seines in Entscheidungen d er Finanz-

gerichte (EFG) 2017, 72 veröffentlichten Urteils im  Wesentli-

chen aus, die Voraussetzungen für eine Rechnungsber ichtigung 

nach § 14c Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 17 Abs. 1 UStG se ien vorlie-

gend erfüllt. Die Klägerin schulde daher den hinsic htlich der 

Vermietung von Einrichtungsgegenständen zunächst zu  hoch ge-

sondert ausgewiesenen Steuerbetrag nicht. 
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Sie habe von Januar 2006 bis November 2011 steuerba re sonstige 

Leistungen gegen Entgelt an die KG erbracht. Die Vo raussetzun-

gen einer Organschaft zwischen der Klägerin als Org anträgerin 

und der KG als Organgesellschaft seien im Streitfal l weder 

nach der Rechtsprechung des V. Senats (Urteil vom 2 . Dezember 

2015 V R 25/13, BFHE 251, 534, BStBl II 2017, 547) noch nach 

der des XI. Senats (Urteil vom 19. Januar 2016 XI R  38/12, 

BFHE 252, 516, BStBl II 2017, 567) des BFH gegeben.  Der Kom-

manditist sei weder finanziell in das Unternehmen d er Klägerin 

als potentielle Organträgerin eingegliedert gewesen  noch habe 

es sich bei der KG um eine GmbH & Co. KG gehandelt.  Nicht 

steuerbare Innenumsätze eines Organkreises i.S. des  § 2 Abs. 2 

Nr. 2 UStG mit der Folge, dass die in den Abrechnun gspapieren, 

die in diesem Fall keine "Rechnungen" seien, gesond ert ausge-

wiesene Umsatzsteuer schon nicht nach § 14c UStG ge schuldet 

werde, lägen daher nicht vor. 

 

Die Klägerin, die bei der Vermietung von Einrichtun gsgegen-

ständen zunächst zu Unrecht von der Steuerpflicht i hrer steu-

erbaren Leistungen an die KG ausgegangen sei, habe insoweit in 

dem Heimausstattungsmietvertrag vom 26. April 2004 und der er-

gänzenden Anlage vom 19. Februar 2007 Umsatzsteuer unrichtig 

i.S. des § 14c Abs. 1 (Satz 1) UStG ausgewiesen. Be i der Über-

lassung des Inventars handele es sich um eine Neben leistung 

zur gemäß § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG steuerfreien Ve rpachtung 

des Pflegeheims mit der Folge, dass die Nebenleistu ng ebenso 

steuerfrei sei. 

 

Den unrichtigen Steuerausweis habe die Klägerin geg enüber der 

KG mit Schreiben vom 30. Januar 2012 berichtigt. 

 

Der Verwaltungsauffassung in Abschn. 14c.1. Abs. 5 Satz 4 des 

Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE), nach der d ie Rech-
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nungsberichtigung nach § 14c Abs. 1 Satz 2 i.V.m. §  17 Abs. 1 

UStG auch die Rückzahlung der zu hoch ausgewiesenen  Steuer 

voraussetze, sei nicht zu folgen. Für diese Einschr änkung er-

gebe sich kein Anhalt im Gesetz. 

 

Mit der Revision rügt das FA, das die Behandlung de r Vermie-

tung von Einrichtungsgegenständen als gleichfalls s teuerfreie 

Nebenleistung der steuerfreien Grundstücksverpachtu ng nunmehr 

nicht länger beanstandet, die Verletzung materielle n Rechts. 

 

Das FG verkenne, dass für eine Berichtigung gemäß §  14c Abs. 1 

Satz 2 UStG die im Streitfall weder vorgetragene no ch nachge-

wiesene oder aus den Akten ersichtliche Rückzahlung  des Kor-

rekturbetrags erforderlich sei. 

 

Zwar enthalte der Wortlaut des § 14c Abs. 1 UStG ke inen Hin-

weis darauf, dass die Rückzahlung einer bereits ver einnahmten 

zu hoch ausgewiesenen Steuer an den Leistungsempfän ger Voraus-

setzung für eine Rechnungsberichtigung sei. Jedoch komme nach 

Verwaltungsauffassung in Abschn. 14c.1. Abs. 5 Satz  4 UStAE 

eine Rechnungsberichtigung nur bei einer entspreche nden Rück-

zahlung in Betracht. 

 

Bei § 17 Abs. 1 UStG sei nicht zwischen Fällen der unmittelba-

ren und nach § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG mittelbaren A nwendung zu 

differenzieren. 

 

Die Bemessungsgrundlage i.S. des § 17 Abs. 1 Satz 1  UStG min-

dere sich nur, wenn, wie der BFH mit Urteil vom 18.  September 

2008 V R 56/06 (BFHE 222, 162, BStBl II 2009, 250) entschieden 

habe, das Entgelt tatsächlich zurückgezahlt werde. Es sei 

nicht nachvollziehbar, diese ungeschriebene Vorauss etzung bei 

der Berichtigung nach § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG abzu lehnen. 
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Das FA bringt ferner mit Bezug auf Stadie in Rau/Dü rrwächter, 

Umsatzsteuergesetz, § 14c Rz 210 ff. vor, solange d er Rech-

nungsaussteller die vereinnahmte Umsatzsteuer nicht  an den 

Leistungsempfänger zurückgezahlt habe, dürfe jenem der berich-

tigte Steuerbetrag nicht erstattet werden, um ihn n icht unge-

rechtfertigt zu bereichern. 

 

Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben un d die Klage 

abzuweisen. 

 

Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründe t zurückzu-

weisen. 

 

Sie tritt der Revision des FA entgegen und verteidi gt die Vor-

entscheidung. 

 

Ergänzend führt sie aus, dass nicht nur § 14c Abs. 1 UStG, 

sondern auch Art. 203 der Richtlinie 2006/112/EG de s Rates vom 

28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteue rsystem 

(MwStSystRL) keine Rückzahlung des entsprechenden U msatzsteu-

erbetrags an den Leistungsempfänger bei der Rechnun gsberichti-

gung voraussetze. 

 

Vorliegend handele es sich weder um eine Minderung der Bemes-

sungsgrundlage noch um die Änderung einer Vereinbar ung hierzu. 

Der Umsatz, der der korrigierten Rechnung im Streit fall zu-

grunde liege, sei von Anfang an steuerfrei gewesen,  was das FA 

nunmehr nicht mehr in Abrede stelle. Bei einem steu erfreien 

Umsatz ergebe sich keine Umsatzsteuer. 

 

Eine Gefährdung des Steueraufkommens, deren Beseiti gung § 14c 

Abs. 1 UStG diene, habe vorliegend zu keiner Zeit b estanden. 
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Die KG als Leistungsempfängerin sei weder zum Vorst euerabzug 

berechtigt gewesen noch habe sie diese unberechtigt  gezogen. 

 

Die Verwaltungsauffassung in Abschn. 14c.1. Abs. 5 Satz 4 

UStAE verletze den Grundsatz der Neutralität der Me hrwert-

steuer. Dieser verbiete es der nationalen Finanzver waltung, 

wie sich aus dem Urteil des Gerichtshofs der Europä ischen 

Union (EuGH) Rusedespred vom 11. April 2013 C-138/1 2 

(EU:C:2013:233, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2013,  432) er-

gebe, dem Erbringer einer steuerfreien Leistung die  Korrektur 

der einem Kunden fälschlich in Rechnung gestellten Steuer zu 

versagen, weil die fehlerhafte Rechnung nicht beric htigt wor-

den sei, obwohl dem Kunden ein Abzug dieser Steuer nicht mög-

lich gewesen sei. Auf die Rückzahlung der Steuer kö nne es bei 

der Rechnungskorrektur danach jedenfalls nicht anko mmen, wenn 

sichergestellt sei, dass wie hier keine Gefährdung des Steuer-

aufkommens bestehe. 

 

Die Rückzahlung des Steuerbetrags könne im Übrigen jederzeit 

durch den Leistungsempfänger zivilrechtlich eingefo rdert wer-

den. Die Gefahr einer ungerechtfertigten Bereicheru ng auf des-

sen Kosten bestehe mithin nicht. 

 

II. 

Die Revision des FA ist begründet. Die Vorentscheid ung ist 

aufzuheben und die Klage abzuweisen (§ 126 Abs. 3 S atz 1 Nr. 1 

FGO). 

 

Das FG ist zwar zu Recht davon ausgegangen, dass di e Klägerin 

den unrichtigen Steuerausweis bei den von ihr als s teuer-

pflichtig behandelten, jedoch tatsächlich steuerfre ien Umsät-

zen aus der Vermietung von Heimausstattungsgegenstä nden gegen-

über der KG berichtigt hat. Es hat jedoch verkannt,  dass die 
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Berichtigung eines Steuerbetrags nach § 14c Abs. 1 Satz 2, 

§ 17 Abs. 1 UStG zur Vermeidung einer ungerechtfert igten Be-

reicherung grundsätzlich ferner voraussetzt, dass d er Rech-

nungsaussteller die vereinnahmte und abgeführte Ste uer an den 

Leistungsempfänger zurückgezahlt hat. Ist dies nich t gesche-

hen, ist das FA berechtigt, die Erstattung der zu U nrecht er-

hobenen Umsatzsteuer zu verweigern. 

 

1. Der im Verlauf des Klageverfahrens ergangene Ums atzsteuer-

bescheid für das Streitjahr vom 24. Oktober 2014, d er als Um-

satzsteuer-Jahresbescheid die angefochtene Umsatzst euer-Voran-

meldung für Januar 2012 ersetzt hat, wurde --was da s FG zu-

treffend erkannt hat-- nach § 68 FGO Gegenstand des  Verfahrens 

(vgl. dazu z.B. BFH-Urteil vom 3. November 2011 V R  32/10, 

BFHE 236, 228, BStBl II 2012, 525, Rz 16; ferner BF H-Urteil 

vom 20. März 2017 X R 13/15, BFHE 257, 486, BStBl I I 2017, 

1110, Rz 39; jeweils m.w.N.). 

 

2. Für den Fall, dass --wovon das FG unwidersproche n ausgegan-

gen ist-- zwischen der Klägerin als möglicher Organ trägerin 

und der KG als möglicher Organgesellschaft keine Or ganschaft 

bestand, ist das FG in revisionsrechtlich nicht zu beanstan-

dender Weise davon ausgegangen, dass die Klägerin b ei der Ab-

rechnung mit der KG für die Vermietung von Heimauss tattungsge-

genständen einen zu hohen Steuerbetrag i.S. des § 1 4c Abs. 1 

Satz 1 UStG ausgewiesen hat. 

 

a) Nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG schuldet der Unter nehmer, der 

in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung 

einen höheren Steuerbetrag, als er nach dem Gesetz für den Um-

satz schuldet, gesondert ausgewiesen hat (unrichtig er Steuer-

ausweis), auch den Mehrbetrag. Hiervon erfasst werd en auch die 

Fälle, in denen ein Unternehmer --wie hier-- Umsatz steuer für 
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steuerfreie Umsätze gesondert ausgewiesen hat (vgl.  noch zu 

§ 14 Abs. 2 UStG 1993/1999 BFH-Urteil vom 28. Mai 2 009 

V R 11/08, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 

2010, 156, Rz 20, m.w.N.). 

 

b) Diese Vorschrift beruht unionsrechtlich auf Art.  203 

MwStSystRL, wonach jede Person, die die Mehrwertste uer in ei-

ner Rechnung ausweist, die Mehrwertsteuer schuldet.  Damit soll 

einer Gefährdung des Steueraufkommens entgegengewir kt werden, 

die sich aus dem Recht auf Vorsteuerabzug ergeben k ann (vgl. 

dazu EuGH-Urteile Schmeink & Cofreth und Strobel vo m 

19. September 2000 C-454/98, EU:C:2000:469, BFH/NV 2001, Bei-

lage 1, 33, Rz 57 und 61; Karageorgou u.a. vom 6. N ovember 

2003 C-78/02 bis C-80/02, EU:C:2003:604, BFH/NV 200 4, Bei-

lage 1, 48, Rz 50 und 53; Stadeco vom 18. Juni 2009  C-566/07, 

EU:C:2009:380, BFH/NV 2009, 1371, Rz 28; LVK-56 vom  31. Januar 

2013 C-643/11, EU:C:2013:55, UR 2013, 346; Rusedesp red, 

EU:C:2013:233, UR 2013, 432, Rz 23 f.; ferner BFH-U rteil vom 

12. Oktober 2016 XI R 43/14, BFHE 255, 474, BFH/NV 2017, 408, 

Rz 20). 

 

c) Die Voraussetzungen des § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG  sind nach 

der tatsächlichen Würdigung des FG vorliegend erfül lt, jeden-

falls dann, wenn man mit der Vorentscheidung und de n Beteilig-

ten davon ausgeht, dass zwischen der Klägerin und d er KG keine 

Organschaft bestand. 

 

aa) Steuerschuldner nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG k ann nur ein 

Unternehmer i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG sein, d er persön-

lich zum gesonderten Steuerausweis berechtigt sein muss. Dies 

trifft auf die Klägerin, die in den Jahren 2004 bis  2010 Ver-

mietungs- und Verpachtungsumsätze ausgeführt hat, z u. 
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bb) Sie hat der KG während des betreffenden Zeitrau ms Heimaus-

stattungsgegenstände vermietet und mithin in den je weiligen 

monatlichen Teilabschnitten fortlaufend jeweils son stige Leis-

tungen erbracht. 

 

cc) Die Rechtsfolge des § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG tr itt ferner 

nur ein, wenn der Unternehmer für die Lieferung ode r sonstige 

Leistung eine Rechnung mit gesondertem Steuerauswei s ausge-

stellt hat. Dies ist hier der Fall. 

 

dd) Die Klägerin hat im Heimausstattungsmietvertrag  vom 

26. April 2004 bzw. in der ergänzenden Anlage vom 1 9. Februar 

2007 einen höheren Steuerbetrag ausgewiesen, als er  nach dem 

Gesetz für den Umsatz geschuldet wurde. Denn die Üb erlassung 

von Mobiliar eines Pflegeheims kann als Nebenleistu ng zu der 

nach § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG steuerfreien Vermiet ung --wovon 

die Vorentscheidung zu Recht ausgegangen ist und vo m FA mit 

der Revision nicht mehr angegriffen wird-- gleichfa lls steuer-

frei sein (vgl. dazu BFH-Urteile in BFH/NV 2010, 47 3, Leit-

satz; vom 11. November 2015 V R 37/14, BFHE 251, 51 7, BStBl II 

2017, 1259, Rz 16). Das BFH-Urteil vom 28. Mai 1998  V R 19/96 

(BFHE 185, 555, BStBl II 2010, 307, Rz 21 ff.) und § 4 Abs. 12 

Satz 2 UStG stehen dieser Beurteilung u.U. wie dene n des 

Streitfalls nicht entgegen. 

 

3. Die Klägerin hat zwar die Abrechnungen mit dem i .S. von 

§ 14c Abs. 1 Satz 1 UStG jeweils unrichtig ausgewie senen Steu-

erbetrag --wovon das FG zu Recht ausgegangen ist-- gegenüber 

der KG berichtigt. 

 

a) Berichtigt in Fällen des § 14c Abs. 1 UStG der R echnungs-

aussteller den Steuerbetrag gegenüber dem Leistungs empfänger, 
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ist § 17 Abs. 1 UStG entsprechend anzuwenden (§ 14c  Abs. 1 

Satz 2 UStG). 

 

b) § 14c Abs. 1 Satz 2, § 17 Abs. 1 UStG begründen eine eigen-

ständige Berichtigungsregelung (vgl. zu § 14 Abs. 2  UStG 1993 

BFH-Urteil vom 11. Oktober 2007 V R 27/05, BFHE 219 , 266, 

BStBl II 2008, 438, unter II.5., Rz 60, m.w.N.). 

 

c) Vorliegend wurden die unzutreffenden Abrechnunge n --anders 

als das FA meint-- mit Schreiben der Klägerin vom 3 0. Januar 

2012 berichtigt. 

 

aa) Eine Rechnung kann nach § 14 Abs. 6 Nr. 5 UStG i.V.m. § 31 

Abs. 5 Satz 1 Buchst. b der Umsatzsteuer-Durchführu ngsverord-

nung (UStDV) berichtigt werden, wenn Angaben in der  Rechnung 

unzutreffend sind. Zur Berichtigung müssen die fehl enden oder 

unzutreffenden Angaben durch ein Dokument, das spez ifisch und 

eindeutig auf die Rechnung bezogen ist, übermittelt  werden. Es 

gelten die gleichen Anforderungen an Form und Inhal t wie in 

§ 14 UStG (§ 31 Abs. 5 Sätze 2 und 3 UStDV; vgl. da zu BFH-Ur-

teil in BFHE 255, 474, BFH/NV 2017, 408, Rz 24). Di ese Bestim-

mungen, die im Wesentlichen klarstellenden Charakte r haben, 

beruhen unionsrechtlich auf Art. 219 MwStSystRL, de r vorsieht, 

dass jedes Dokument und jede Mitteilung, das/die di e ursprüng-

liche Rechnung ändert und spezifisch und eindeutig auf diese 

bezogen ist, einer Rechnung gleichgestellt ist (vgl . dazu BFH-

Urteil in BFHE 255, 474, BFH/NV 2017, 408, Rz 25). 

 

bb) Zutreffend ist das FG im Streitfall davon ausge gangen, 

dass der im Heimausstattungsmietvertrag vom 26. Apr il 2004 und 

in der nachfolgenden Anlage hierzu vom 19. Februar 2007 je-

weils ausgewiesene, die jeweiligen monatlichen Teil leistungen 

betreffende Steuerbetrag von der Klägerin gegenüber  der KG mit 
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Schreiben vom 30. Januar 2012 hinreichend bestimmt,  berichtigt 

wurde. Denn sie hat in diesem Schreiben unmissverst ändlich zum 

Ausdruck gebracht, dass es sich hierbei um eine Rec hnungskor-

rektur handelt und die zu Unrecht ausgewiesene Umsa tzsteuer 

hiermit berichtigt wird. 

 

4. Die wirksame Berichtigung eines Steuerbetrags na ch § 14c 

Abs. 1 Satz 2, § 17 Abs. 1 UStG erfordert jedoch gr undsätz-

lich, dass der Unternehmer die vereinnahmte Umsatzs teuer an 

den Leistungsempfänger zurückgezahlt hat. 

 

a) Die Rechnungsberichtigung als formaler Akt gegen über dem 

Leistungsempfänger allein reicht für die wirksame B erichtigung 

eines Steuerbetrags i.S. von § 14c Abs. 1 Satz 2, §  17 Abs. 1 

UStG mit der Folge, dass dieser dem Rechnungsausste ller zu er-

statten ist, nicht aus. 

 

aa) Der Wortlaut von § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG setzt  zwar nicht 

voraus, dass der Rechnungsaussteller über die Beric htigung der 

Rechnung hinaus, den berichtigten Steuerbetrag an d en Leis-

tungsempfänger zurückzuzahlen hätte. Auch sind Rück zahlungsan-

sprüche des Leistungsempfängers gegen den Rechnungs austeller 

grundsätzlich auf dem Zivilrechtsweg zu verfolgen ( vgl. dazu 

BFH-Urteile in BFHE 219, 266, BStBl II 2008, 438, u nter 

II.6.b, Rz 64; vom 2. März 2016 V R 16/15, BFH/NV 2 016, 1074, 

Rz 28; jeweils m.w.N.). 

 

bb) Da der Leistende den berichtigten Steuerbetrag vom Leis-

tungsempfänger im Regelfall bereits vereinnahmt hat , würde 

eine Erstattung durch das FA allein aufgrund der Re chnungsbe-

richtigung ohne Rückzahlung der Steuer den Leistend en unge-

rechtfertigt bereichern. Dieser würde doppelt begün stigt; denn 

einerseits hat er das Entgelt zzgl. Umsatzsteuer re gelmäßig 
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bereits vereinnahmt und andererseits könnte er im F all einer 

bedingungslosen Erstattung den berichtigten Steuerb etrag vom 

FA nochmals verlangen. Dies ginge allein zu Lasten des Leis-

tungsempfängers (vgl. dazu Weymüller, Umsatzsteuerg esetz, 

§ 14c Rz 177.4, 180; Stadie in Rau/Dürrwächter, a.a .O., § 14c 

Rz 211). Gleichzeitig müsste der Fiskus befürchten,  vom Leis-

tungsempfänger auf Erstattung der Umsatzsteuer an i hn in An-

spruch genommen zu werden (vgl. EuGH-Urteil Reemtsm a 

Cigarettenfabriken vom 15. Mai 2007 C-35/05, EU:C:2 007:167, 

HFR 2007, 515, Rz 41; Farkas vom 26. April 2017 C-5 64/15, 

EU:C:2017:302, UR 2017, 438, Rz 53). 

 

Dagegen wird der leistende Unternehmer, der den unr ichtigen 

Steuerausweis in einer Rechnung gegenüber dem Leist ungsempfän-

ger berichtigt und diesem den vereinnahmten Steuerb etrag zu-

rückzahlt, nicht belastet; denn die grundsätzlich e rforderli-

che Rückzahlung an den Leistungsempfänger kann, um eine Vorfi-

nanzierung des berichtigten Steuerbetrags durch den  Rechnungs-

aussteller bis zur Erstattung zu vermeiden, auch im  Wege der 

Abtretung und Verrechnung erfolgen (vgl. dazu BFH-U rteil in 

BFHE 255, 474, BFH/NV 2017, 408, Rz 38 ff.). Nur di e Rückzah-

lung des berichtigten Steuerbetrags an den Leistung sempfänger 

führt in der Regel zu einem gerechten Interessenaus gleich im 

Dreiecksverhältnis zwischen FA und Leistendem bzw. Leistungs-

empfänger und gewährleistet so letztlich auch die N eutralität 

der Mehrwertsteuer. Außerdem verhindert eine in die sem Sinne 

bedingte Berichtigung des Steuerbetrags, dass das F A z.B. in 

Fällen der Insolvenz des Rechnungsausstellers oder nicht er-

kannter Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfänge rs doppelt 

erstatten oder auf Steuer verzichten muss (vgl. daz u 

Weymüller, a.a.O., § 14c Rz 179, m.w.N.). 
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b) Eine Auslegung des § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG, nac h der zu 

berücksichtigen ist, dass die Berichtigung eines un richtig 

ausgewiesenen und gezahlten Steuerbetrags nicht ein seitig zu 

Lasten des Leistungsempfängers gehen darf, stimmt m it der 

Rechtsprechung des BFH zu § 17 UStG überein. 

 

aa) Der BFH hat unter Aufgabe seiner früheren Recht sprechung 

für den Fall der Änderung der Bemessungsgrundlage f ür einen 

steuerpflichtigen Umsatz mit Urteil in BFHE 222, 16 2, BStBl II 

2009, 250 entschieden, dass sich die Bemessungsgrun dlage i.S. 

von § 17 Abs. 1 Satz 1 UStG nur insoweit mindert, a ls das Ent-

gelt tatsächlich zurückgezahlt wird, wenn der leist ende Unter-

nehmer und der Leistungsempfänger die vollständige oder teil-

weise Rückzahlung des bereits entrichteten Entgelts  vereinba-

ren. 

 

Die vorgenannte Entscheidung sowie das diese Rechts prechung 

fortführende Urteil des BFH vom 2. September 2010 V  R 34/09 

(BFHE 231, 321, BStBl II 2011, 991), auf das die Fi nanzverwal-

tung in Abschn. 14c.1. Abs. 5 Satz 4 UStAE gleichfa lls ab-

stellt, sind auf den Streitfall zwar nicht unmittel bar über-

tragbar. Dies gilt gleichermaßen auch hinsichtlich der im Se-

natsurteil in BFHE 255, 474, BFH/NV 2017, 408 (Rz 4 1) in Bezug 

genommenen BFH-Urteile vom 19. Juli 2007 V R 11/05 (BFHE 219, 

220, BStBl II 2007, 966, unter II.1.c, Rz 15) und i n BFHE 222, 

162, BStBl II 2009, 250 (unter II.3., Rz 43 ff.) so wie vom 

28. Mai 2009 V R 2/08 (BFHE 226, 166, BStBl II 2009 , 870, un-

ter II.6., Rz 28). Denn sie betreffen nicht den Fal l der Rech-

nungsberichtigung nach § 14c Abs. 1 Satz 2, § 17 Ab s. 1 UStG. 

 

bb) Dieser Rechtsprechung liegt zugrunde, dass bei einer Be-

steuerung nach vereinbarten Entgelten die Solleinna hme zu-

nächst die Bemessungsgrundlage bildet. Für eine Sol lbesteue-
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rung bleibt aber kein Raum, soweit der leistende Un ternehmer 

das Entgelt vereinnahmt hat. Hat der Unternehmer da s Entgelt 

bereits vereinnahmt, ändert sich die Bemessungsgrun dlage nicht 

schon durch (bloße) Vereinbarung einer Entgeltsmind erung, son-

dern nur durch tatsächliche Rückzahlung des vereinn ahmten Ent-

gelts (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 222, 162, BStBl  II 2009, 

250, unter II.3.d, Rz 49). In diesen Fällen ist vor  der Rück-

zahlung des überschießenden Entgelts eine Besteueru ng beim 

leistenden Unternehmer weiterhin gerechtfertigt. 

 

Dies gilt für die Berichtigung eines Steuerbetrags nach § 14c 

Abs. 1 Satz 2, § 17 Abs. 1 UStG gleichermaßen. Denn  auch hier 

hat der Unternehmer den berichtigten Steuerbetrag i n der Regel 

schon vereinnahmt. Die Berichtigung des Steuerbetra gs durch 

eine Rechnungskorrektur gegenüber dem Leistungsempf änger al-

lein bewirkt dessen Rückzahlung nicht, sodass der S teuerbetrag 

dem Unternehmer weiterhin verbleibt. Die Rechnungsk orrektur 

ändert daran nichts. 

 

cc) Aufgrund der nach Maßgabe des § 14c Abs. 1 Satz  2 UStG 

entsprechenden Anwendung von § 17 Abs. 1 UStG lässt  sich die 

zu § 17 Abs. 1 UStG ergangene Rechtsprechung des BF H in den 

vorgenannten Urteilen in BFHE 219, 220, BStBl II 20 07, 966, in 

BFHE 222, 162, BStBl II 2009, 250, in BFHE 226, 166 , BStBl II 

2009, 870, in BFHE 231, 321, BStBl II 2011, 991 auf  die Be-

richtigung eines Steuerbetrags mithin dahingehend ü bertragen, 

dass hierfür neben der Rechnungskorrektur gegenüber  dem Leis-

tungsempfänger grundsätzlich auch erforderlich ist,  dass der 

Unternehmer --anders als das FG und die Klägerin me inen-- den 

vereinnahmten Steuerbetrag an den Leistungsempfänge r zurückge-

zahlt hat (vgl. dazu Niedersächsisches FG, Urteil v om 

25. September 2014  5 K 99/13, EFG 2015, 780, Rz 36 ; Stadie in 

Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 14c Rz 211; Leipold in 
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Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 14c Rz 122; Hundt-Eß wein in 

Offerhaus/Söhn/Lange, § 14c UStG Rz 17; Weymüller, a.a.O., 

§ 14c Rz 179; ferner von Streit, Mehrwertsteuerrech t 2017, 

283; a.A. Fleckenstein-Weiland in Reiß/Kraeusel/Lan ger, UStG 

§ 14c Rz 83; Lippross, Umsatzsteuer, 24. Aufl., S. 998, unter 

der Bedingung, dass der Leistungsempfänger wegen de s zu hoch 

ausgewiesenen Steuerbetrags keinen Rückforderungsan spruch ge-

gen den Rechnungsaussteller hat; offengelassen im B FH-Urteil 

in BFHE 255, 474, BFH/NV 2017, 408, Rz 41). 

 

dd) Die Verwaltungsauffassung in Abschn. 14c.1. Abs . 5 Satz 4 

UStAE geht gleichfalls davon aus, dass bei § 14c Ab s. 1 Satz 2 

UStG die Berichtigung des geschuldeten Mehrbetrags erst nach 

einer entsprechenden Rückzahlung an den Leistungsem pfänger zu-

lässig ist, wenn ein zu hoch ausgewiesener Rechnung sbetrag be-

reits vereinnahmt wurde und dem Leistungsempfänger aus der 

Rechnungsberichtigung ein Rückforderungsanspruch zu steht. 

 

c) Soweit der BFH für Fälle der hier nicht vorliege nden Vor-

steuerkorrektur nach Rechnungsberichtigung entschie den hat, 

dass hierfür die Rückzahlung der vom Leistungsempfä nger an den 

Rechnungsaussteller bezahlten Umsatzsteuer nicht er forderlich 

ist, weil es für diese Einschränkung keinen Anhalts punkt im 

Gesetz gibt (vgl. dazu BFH-Urteil in BFHE 219, 266,  BStBl II 

2008, 438, unter II.5., Rz 59; zum Vertrauensschutz  anlässlich 

der Änderung der Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug bei unrich-

tigem Steuerausweis ferner BFH-Urteil in BFH/NV 201 6, 1074, 

Rz 28; jeweils m.w.N.; ferner auch BFH-Urteile vom 12. Oktober 

1994 XI R 78/93, BFHE 176, 152, BStBl II 1995, 33, unter 

II.1., Rz 11; vom 30. November 1995 V R 57/94, BFHE  179, 453, 

BStBl II 1996, 206, unter II.2.c, Rz 17), folgt dar aus nichts 

anderes (vgl. dazu Weymüller, a.a.O., § 14c Rz 182) . Denn nach 

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ist nur die für Liefe rungen und 
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sonstige Leistungen gesetzlich geschuldete Steuer a ls Vor-

steuer abziehbar. Dies ist die vom leistenden Unter nehmer für 

den steuerpflichtigen Umsatz nach dem deutschen Ums atzsteuer-

gesetz geschuldete Umsatzsteuer (vgl. dazu z.B. BFH -Beschluss 

vom 14. November 2017 V B 65/17, BFH/NV 2018, 243, Rz 5, 

m.w.N.). Danach ist der Vorsteuerabzug eines i.S. v on § 14c 

Abs. 1 Satz 2 UStG gegenüber dem Leistungsempfänger  berichtig-

ten Steuerbetrags auch dann zu korrigieren, wenn de r Unterneh-

mer dem Leistungsempfänger die Umsatzsteuer (noch) nicht zu-

rückgezahlt hat. Der Streitfall ist ein anderer. 

 

5. Dem steht das Unionsrecht im Lichte der Rechtspr echung des 

EuGH nicht entgegen. 

 

a) Zwar setzt --worauf die Klägerin zutreffend hinw eist-- 

Art. 203 MwStSystRL bei der Rechnungsberichtigung k eine Rück-

zahlung des Umsatzsteuerbetrags an den Leistungsemp fänger 

voraus. 

 

b) Auch verlangt der Grundsatz der Neutralität der Mehrwert-

steuer grundsätzlich, dass --worauf die Klägerin gl eichfalls 

zutreffend abstellt-- der zu Unrecht in Rechnung ge stellte 

Steuerbetrag berichtigt werden kann, soweit der Rec hnungsaus-

steller die Gefährdung des Steueraufkommens rechtze itig und 

vollständig beseitigt hat (vgl. dazu EuGH-Urteil Ru sedespred, 

EU:C:2013:233, UR 2013, 432, Rz 27, m.w.N.). Ein Mi tgliedstaat 

der Europäischen Union (Mitgliedstaat) ist daher gr undsätzlich 

verpflichtet, unter Verstoß gegen das Unionsrecht e rhobene Ab-

gaben dem Abgabenpflichtigen --wie hier der Klägeri n-- zu er-

statten (vgl. dazu EuGH-Urteil Danfoss und Sauer-Da nfoss vom 

20. Oktober 2011 C-94/10, EU:C:2011:674, HFR 2011, 1393, 

Rz 20, m.w.N.). Ferner ist dem Grundsatz der Neutra lität und 

Effektivität der Mehrwertsteuer in der Regel genügt , wenn der 
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Leistende die Erstattung der irrtümlich bzw. zu Unr echt an die 

Steuerbehörden bezahlten Mehrwertsteuer verlangen u nd der 

Leistungsempfänger eine zivilrechtliche Klage gegen  den Leis-

tenden auf Rückzahlung der rechtsgrundlos bezahlten  Beträge 

erheben kann (vgl. dazu EuGH-Urteile Reemtsma 

Cigarettenfabriken, EU:C:2007:167, HFR 2007, 515, R z 39; 

Danfoss und Sauer-Danfoss, EU:C:2011:674, HFR 2011,  1393, 

Rz 26; ferner BFH-Urteile in BFHE 219, 266, BStBl I I 2008, 

438, unter II.6.b, Rz 64; vom 24. April 2013 XI R 9 /11, BFH/NV 

2013, 1457, Rz 35; vom 30. Juni 2015 VII R 30/14, B FHE 250, 

34, BFH/NV 2015, 1611, Rz 18). 

 

c) Allerdings ist es einem Mitgliedstaat unionsrech tlich je-

doch nicht verwehrt, die Berichtigung der Mehrwerts teuer auch 

davon abhängig zu machen, dass der Aussteller der f raglichen 

Rechnung dem Empfänger der Dienstleistungen die zu Unrecht ge-

zahlte Steuer erstattet (vgl. dazu EuGH-Urteil Stad eco, 

EU:C:2009:380, BFH/NV 2009, 1371, Rz 48). Denn das Unionsrecht 

verbietet es nach ständiger Rechtsprechung des EuGH  nicht, 

dass ein nationales Rechtssystem die Erstattung von  zu Unrecht 

erhobenen Steuern u.U. ablehnt, die zu einer ungere chtfertig-

ten Bereicherung der Anspruchsberechtigten führen w ürden (vgl. 

dazu EuGH-Urteile Kommission/Italien vom 24. März 1 988 

C-104/86, EU:C:1988:171, Neue Juristische Wochensch rift 1989, 

1424, Rz 6; Dilexport vom 9. Februar 1999 C-343/96,  

EU:C:1999:59, HFR 1999, 500, Rz 47; Michaïlidis vom  

21. September 2000 C-441/98 und C-442/98, EU:C:2000 :479, HFR 

2000, 904, Rz 31; Marks & Spencer vom 10. April 200 8 C-309/06, 

EU:C:2008:211, UR 2008, 592, Rz 41; Stadeco, EU:C:2 009:380, 

BFH/NV 2009, 1371, Rz 48; Danfoss und Sauer-Danfoss , 

EU:C:2011:674, HFR 2011, 1393, Rz 21). Danach darf die Wirk-

samkeit der Berichtigung eines Steuerbetrags in ein er Rechnung 

davon abhängig gemacht werden, dass sie wegen der A bwälzung 
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der Steuer auf den Leistungsempfänger nicht zu eine r unge-

rechtfertigten Bereicherung des Unternehmers führt.  

 

6. Die Vorentscheidung war danach aufzuheben. Die S ache ist 

spruchreif i.S. der Abweisung der Klage. 

 

7. Auch für den Fall, dass entgegen der Annahme des  FG und der 

Beteiligten eine Organschaft zwischen der Klägerin als mögli-

cher Organträgerin und der KG als möglicher Organge sellschaft 

bestanden hätte, weil möglicherweise auch eine Pers onengesell-

schaft --wie hier die KG-- Organgesellschaft sein k ann (vgl. 

dazu BFH-Urteile in BFHE 251, 534, BStBl II 2017, 5 47, und in 

BFHE 252, 516, BStBl II 2017, 567; Wäger, UR 2017, 664, 

666 f.; Rauch, UR 2017, 885, 891 f.), wäre die Klag e gleich-

falls abzuweisen. Denn in diesem Fall würde die Klä gerin kei-

nen unrichtigen Steuerbetrag nach § 14c Abs. 1 Satz  1 UStG 

schulden, weil die fraglichen Umsätze als sogenannt e nicht 

steuerbare Innenumsätze im Rahmen einer umsatzsteue rrechtli-

chen Organschaft i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG zu behandeln 

wären. Abrechnungen über solche Umsätze mit gesonde rtem Steu-

erausweis sind keine tauglichen Rechnungen i.S. des  § 14c 

Abs. 1 Satz 1 UStG (vgl. Abschn. 14.1. Abs. 4 Satz 2 UStAE; 

Stadie in Rau/Dürrwächter, a.a.O., § 14c Rz 64; BFH -Urteil vom 

28. Oktober 2010 V R 7/10, BFHE 231, 356, BStBl II 2011, 391, 

Rz 20 zu § 14 Abs. 3 UStG 1993; a.A. Leipold in Söl ch/Ringleb, 

a.a.O., § 14c Rz 259). Ob die für diesen Fall unric htigen Um-

satzsteuerfestsetzungen der Besteuerungszeiträume 2 006 bis 

2011 zu berichtigen wären, hätte der Senat im Übrig en nicht zu 

entscheiden. Denn Streitgegenstand ist vorliegend a llein die 

Umsatzsteuerfestsetzung für das Streitjahr (2012). 

 

8. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FG O. 
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